
ApK – Mittelfranken  

Für: Selbstlose Unterstützung von Personen §53, Nr. 1 AO 

So steht es auf dem Scheck über 5.000,00€, den die ApK-Stiftung, Anfang dieses Jahres, von 

der Manfred Roth Stiftung erhielt. Seit dem Tod des 2010 verstorbenen Fürther Unter-

nehmers und NORMA-Gründers Manfred Roth, hat diese Stiftung schon eine Vielzahl von 

Spenden an soziale, kulturelle, bildungsfördernde und wissenschaftliche Einrichtungen 

ausgeschüttet. 

 

Die Vorstände der ApK-Stiftung freuten sich sehr darüber und bedankten sich herzlich bei 

Herrn Dr. Polster, dem Vorstand der Manfred-Roth-Stiftung. Herrn Michael Strahlberger, 

einem der neu gewählten stellvertretenden Vorsitzenden der ApK-Stiftung, wurde der 

Scheck, in der Firmenzentrale in Fürth, überreicht. 

 

Damit verbessert sich die finanzielle Situation der ApK-Stiftung erneut. So ist es leichter 

möglich Angehörige von psychisch Erkrankten, aber auch bedürftige Betroffene finanziell zu 

unterstützen. Anträge können leicht von der Homepage der Stiftung heruntergeladen wer-

den. Auch ein Postversand ist auf Anfrage möglich. 

 

Ein „Geldsegen“ welcher der selbstlosen Unterstützung von Personen nach §53, Nr.1 der 

Abgabenordnung (AO) durch die ApK-Stiftung dient und u.a. die „Gemeinnützigkeit“ der 

ApK-Stiftung begründet. Diese steuerliche Gemeinnützigkeit ist die Grundlage dafür, dass die 

ApK-Stiftung ihren Spendern und Spenderinnen steuerwirksame Spendenbescheinigungen 

ausstellen kann. 

H. Garreis 

 

                                               

 


